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Die LWG informiert: 
 
 

Vorabankündigung zum Förderprogramm BaySL 
 

 
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus plant, vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Kommission, das Bayerische 
Sonderprogramm Landwirtschaft ab Mitte des Jahres neu aufzulegen. Förderfähig soll 
dabei die Technik zur Steillagenmechanisierung sein.  
 
Sobald weitere Informationen zu BaySL vorliegen, werden wir diese wie gewohnt über 
das Weinbaufax bekannt geben. 
 
 
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: 
 
Tel. 0931/9801 -3563 Burkard Graber, -3519 Dr. Juliane Urban 

 
 
 
 
 
 

 
Aktuell ist über die landwirtschaftliche Rentenbank folgende  

Technik förderfähig: 
 
– Mulchgeräte mit Unkrautbürsten bzw. Stammputzern 
– Mulchgeräte mit Mähscheiben 
– Unterstockbürsten 
 
Die entsprechenden technischen Kriterien entnehmen Sie bitte der Website der Ren-
tenbank unter folgendem Link: 
 

https://www.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/Maschinenliste-auto-
nome-und-umweltschonende-Landbewirtschaftung.pdf 
 
Bei Fragen zu diesem Förderprogramm wenden Sie sich bitte direkt an die zuständi-
gen Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Rentenbank, da es sich hierbei um ein Förder-
programm des Bundes handelt.  
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